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Gerechtigkeıt in der modernen Welt
Zur bleibenden Bedeutung VO „Rerum novarum“

Be1 vielen Anlässen 1St ın den etzten Onaten schon der ersten großen Sozialenzy-
klıka „Rerum novarum “ gedacht worden,; die Papst Leo 3BSE VOT Jahren
veröftentlichte. Man hat dıe geschichtlichen Bedingungen herausgearbeıtet,
denen s1e entstanden ist, ıhre tragenden Grundideen herausgestellt, VO  e denen sS1€e
ausg1ıng, die Wırkungen vertolgt, die s1e ausgeübt hat,; aut den so7z1alen Fortschritt
hingewıesen, der seiıtdem erreicht wurde. Wäiährend die eınen Recht die
Verdienste der Kırche betonten, die dıese sıch dıe Gestaltung eiıner menschen-
würdıgeren Gesellschaftsordnung erworben hat, VOT allem durch dıe katholische
Sozialbewegung, die sıch VO dieser Sozialenzyklıka inspırıeren lıefß, wıesen
andere auf vieles Zeitbedingte 1ın diesem Schreıiben hın, das WIr heute nıcht mehr
übernehmen können un: das auch durch spatere offizielle Verlautbarungen des
kırchlichen Lehramtes zurechtgerückt wurde. Wäiährend die eınen VOT allem die
soz1alkrıtischen Teile der Enzyklıka hervorhoben, den Fınsatz für die Arbeiter-
schaft, der den gerechten Lohn vorzuenthalten eıne Sünde 1St, dıe FAn Hımmel
schreıit, die Forderung ach eıner Arbeiterschutzgesetzgebung, das FEintreten für
eıne Überwindung der Klassengegensätze und für Eıgentumsbildung 1n Arbeiter-
hand, dıe Verteidigung der Freiheit 7ARDE Biıldung VO  z Arbeitervereinigungen‘, sehen
andere 1n dem orofßen ersten eıl ber das Privateigentum als einem Naturrecht
un in der kompromifßlosen Ablehnung des Soz1ialısmus den eigentlichen Kern
dieses Lehrschreibens.

Hıer sol] nıcht auf dıe Geschichte und auch nıcht autf Einzelinhalte dieser
Enzyklıka eingegangen werden. Man verliert sıch leicht 1mM Interpreta-
tionsstreıt VO Einzelaussagen. Es soll vielmehr anhand eınes einzıgen Kernbegriffs
der katholischen Morallehre, naäamlıch der Gerechtigkeit, geze1gt werden, welche
bleibenden, grundlegenden FErkenntnisse sıch aus dieser Enzyklıka für Gegenwart
un!: Zukunft gewınnen lassen. Dazu MUu der Theologe allerdings auch die
Geschichte eın wen1g reflektieren. Entfaltet sıch doch dıe Bedeutung der christlı-
chen Otffenbarung erst voll 1mM Lauf der Geschichte. Diese MUu 1n jeder Zeıt He

verkündet un Zu Leuchten gebracht werden. Es geht darum, dıe Botschaft Jesu
Christı, hne sS1e vertälschen un hne s1e modischen Strömungen AaNZUPaASSCH,
jeweıls interpretieren, da{fß S1€e sıch als Antwort auf die Fragen der eıt erweist.

Im selben Sınne hat auch Papst Johannes Paul I1 iın seıner Enzyklıka
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„Laborem exercens“ ber die menschliche Arbeıt davon gesprochen, wolle ach
dem Rat des Evangelıums A4US$S seiınem Reichtum Altes un Neues hervorholen?. Die
Arbeıt se1 7, W Al sıcher „Altes“, alt W1e€e der Mensch un: seın Leben auft der
Erde, andererseıts verlange dıie heutige Sıtuation des Menschen dıe Entdeckung der

Bedeutungsgehalte der menschlichen Arbeıt Ww1e auch dıe Formulierung
Auftgaben.

„Gerechtigkeıt“ eın umstrıttener Begriff
In och 1e] stärkerem Ma{iß 1St die Gerechtigkeit eın Grundthema der christli-

chen Offenbarungsbotschatt. In eıner auf den ersten Bliıck verwırrenden Weıse
verwendet dıe Bıibel das Wort „Gerechtigkeıt“ als beinahe gleichbedeutend mıt
„Heiligkeit“, AHeil®, „Gnade“, „Frieden“, „Befreiung“, „EMÖSUNS“. Man
könnte, hne der Heılıgen Schriuftt Gewalt anzutun, den Gesamtinhalt ıhrer
Botschaft in diesem eınen Wort zusammentassen: „Gerechtigkeit“ 1St das,
A überhaupt 1m christlichen Glauben geht.

W as 1aber besagt „Gerechtigkeit“? Darüber gehen die Meınungen heute weıt
auseinander. Keıne polıtische Parteı, dıe ıhre Ziele nıcht 1mM Namen der Gerechtig-
eıt vortragen würde, am eın Anspruch, der nıcht VO jer aus begründet wuürde.
1le gesellschaftlichen Gruppen wıssen ıhre och gegensätzlıchen Interessen als
gerecht darzustellen. „Gerechtigkeıit“ ist. eiınem blofßßen Schlagwort geworden.
Darum 1St 65 nıcht verwunderlıch, dafß viele diesen Begriff überhaupt 1L1UT och als
eıne leere Worthülse hne angebbaren Inhalt ansehen, die 1Ur der Rechttertigung
ihres eıgenen Interessenstandpunkts dienen soll Damıt sıch jeder, der VO  $

„Gerechtigkeıit“ spricht, VO vornhereın eınem Ideologieverdacht aus. Man 1St sıch
ZW aar ein1g in der allgemeınen Definition: die Gerechtigkeit verlange, da{fß jeder das
Seine, das ıhm Zustehende erhält. ber damıt wiıird die rage L1LUT verschoben Nach
welchem Ma{fßstah soll jedem das ıhm zukommende Seıne gewährt oder zugeteılt
werden? „Jedem das Seine“ dieser Spruch sol] auch als Hohn 1m rıtten Reıich
ber dem Eıngangstor eınes Konzentrationslagers gestanden haben

Diese Meinungsverschiedenheıten ber den Inhalt VO  } „Gerechtigkeit“ o1bt s

auch Christen und Katholiken. Denken WIr ın der Bundesrepublıik den
Streıt ber die Mıtbestimmung. uch mafßßgebliche Vertreter der katholischen
Sozıiallehre haben sowohl tür als auch die Erweıterung der Mıtbestimmung
1mM Unternehmen bıs hın ZUiE Parıtät letzte Gerechtigkeitspostulate 1Ns Feld geführt
un sıch mMıt ıhren Argumenten auft papstliche Lehrverlautbarungen berufen.
Es bleibt abzuwarten, ob durch die neueste Enzykliıka „Laborem exercens“ VO

Papst Johannes Paul H- dıe sehr energisch für dıe erweıterte Mitbestimmung
eintritt?, dieser Streıt endlich als entschıeden angesehen werden annn

Es ware schon 1e] WONNCH, WECNN sıch aus eınem vertieften Verständnis der
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geschichtlichen Hıntergründe der Gerechtigkeitsproblematik aufzeigen lıeße,
der Gerechtigkeitsbegriff vieldeutig geworden iISt

„Gerechtigkeıit“ iın der Glaubensverkündigung der frühen Kırche

Christen werden be] dieser Verwirrung zunächst 1n der vöttlıchen Offenbarung
eıne Orıentierung suchen, sıch gewissermafßen VO  a (sott selbst lassen,
W as „Gerechtigkeit“ eigentlich verstanden werden soll Eın solcher Versuch
begegnet aber leicht der Getahr eınes fundamentalistischen Mifßverständnisses. Der
große geschichtliche und kulturelle Abstand uNnserer Zeıt VO den Sıtuationen, in
die hıneın dıe yöttliche Offenbarung gesprochen wurde, O AHAR nıcht eintach
übersprungen werden. Es MUu also unterschieden werden, W as in den Aussagen
der Heılıgen chrift eigentlich verbindlicher Offenbarungsinhalt un W as L1UT

geschichtlich relatıve Einkleidung 1n die Sprache der damalıgen Zeıt 1St Viele
Fragen gerade der soz1alen Gerechtigkeıt, dıe uns heute bedrängen, werden in der
Heıiligen Schrift gerade des Neuen Testaments och nıcht gesehen un:
thematisıert. Es mMu vielmehr eıne sehr schwıerige un eingehende Übersetzungs-
arbeıt geleistet werden, die Bedeutung bıblıscher Aussagen für dıe Problematik
MHMHSCEHET Zeıt SCHNAUCI bestimmen.

Lehrreich 1St dıe Art un Weıse, W1€ schon 1mM frühen Christentum diese
Übersetzungsarbeit in AngrıiffSwurde. Es oalt, die heidnische Welt des
Miıttelmeerraums mMuıt dem Geilst der in Jesus Christus erfolgten Offenbarung
Csottes durchdringen. Nun hatte der Begriff der Gerechtigkeit in der Tradıtion
des jüdischen Denkens Sanz andere Inhalte als iın der Welt des oriechisch-
römischen Mıttelmeerraums. Es würde 1ın dıesem Zusammenhang weıt tühren,
diese Unterschiede 1m einzelnen darzustellen“. Fın Inweıs mMu enugen:
„Gerechtigkeıit“, WeNn S1e VO Menschen, seıner ınneren Eıinstellung un seınen
Handlungen ausgesagt wurde, bezeichnete 1mM bıblıschen Denken nıcht blo{f eiınen
Teıilbereich zwıschenmenschlichen Verhaltens, sondern ganz umtassend seıne
gEsaAMTLE sıttlıche Grundhaltung und wurde begriffen als Übereinstimmung des
Handelns MmMIıt dem Bundesgesetz, WI1e CS VO  } (sott auf dem Berg Sınal dem olk
Israel gegeben worden W  $ Wenn das olk Israel dieses Bundesgesetz Zew1ssen-
haft beobachtete, konnte ecsS damıiıt rechnen, da{fß ıhm Gott auch Gerechtigkeıit 1m
Sınn VO  ) Heıl, Frieden, Freiheit VO Bedrückung durch seine Feinde, Wohlstand
schenken würde. Im griechischen Denken hingegen bezeichnete die partiıkuläre
Gerechtigkeıit eıne sıttlıche Tugend, namlıch eın auf den Mıtmenschen ach dem
Ma{fistabh der Gleichheit bezogenes Verhalten. Gleiches gleich, Ungleiches ungleich

behandeln i1st demgemäfßs die zentrale Forderung dieser Gerechtigkeıit.
Be] der „Inkulturation“ der bıblischen Botschaft 1in die abendländische Welt gng

die frühe Kırche 1U nıcht VOTaN, da{fß S1e iıhren 4AUSs der bıbliıschen Tradıtion
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stammenden Gerechtigkeitsbegriff der griechisch-römischen Kultur aufgedrängt
der ıhn für das gesellschaftlich-politische Leben wenıgstens der Christen verbind-
iıch gemacht hätte. Die Glaubensverkündigung knüpfte dessen der
vorgegebenen heidnıschen Begriftswelt un suchte diese VO innen her nıcht
hne kritische Korrekturen durchdringen. Die trühe Kırche hat iıhre
biblischen. Lehrvorstellungen also 1n der Sprache der vorgegebenen Kultur uUu-

drücken versucht un auf diese Weiıse das gesellschaftliche Gerechtigkeitsverständ-
N1Ss un schliefßlich annn auch das Recht schrıittweise verändert. Allerdings blieb
damıt auch 1mM Christentum der kommenden Jahrhunderte der griechisch-römische
Begriffsrahmen des Gerechtigkeitsverständnisses viel mafßgeblicher als die bıibli-
sche Tradıtion, 7zumiıindest W asSs dıe sıttlıche Ordnung des menschlichen Zusam-
menlebens angıng. ber CS gelang autf diese Weıse eıne Synthese zwischen biblisch-
orientalıschem un westlichem Denken, dıe eıne stabile Grundlage für dıe
abendländische Kultur der tolgenden Jahrhunderte bildete.

Die moderne Gerechtigkeitsproblematik
Hıer soll PHEM dıe These Vertreten und begründet werden, da{ß die industrielle

Revolution die Kırche VOT dıe Notwendigkeıit gestellt hat, in Ühnlicher Weıse W1€e
1im Frühchristentum ıhren tradıtionellen Gerechtigkeitsbegritt 1n die Sprache eıner
veränderten Welt übersetzen un ıhm damıt eıne 66 Dimension eröffnen.
Die Enzyklika „Rerum novarum“ 1St der Ausgangspunkt eıner geistigen Entwick-
lung, durch dıe sıch die Kırche ehramtlıch dıeser Notwendigkeit bewuft
wurde un die och nıcht abgeschlossen iSst FEın besseres Verständnis der
Unterschiede 7zwischen dem tradıtionellen un dem modernen Gerechtigkeitsbe-
oriff ann deshalb auch ZUrTr größeren Klarheit ber die VOT uns lıegenden
Zukunftsaufgaben tühren.

In der klassıschen Naturrechtslehre der katholischen Tradıtion, W1€e S1Ee 1m
begrifflichen Rahmen autf Arıstoteles zurückgeht, aber VO  5 bıblischen Elementen
durchdrungen WAar, besıitzt der Begriff der „Gerechtigkeıit“ eıne Eındeutigkeit, dıe
4aUus heutiger Sıcht überrascht. Welche Ansprüche un Pflichten dem einzelnen S

Gerechtigkeit“ zukamen, schien sıch durch eıne rationale Analyse der
Sachverhalte anhand objektiver Krıiterien mıt oroßer Genauigkeit teststellen
lassen. Heute tun WIr unls schwer, die vielfachen Ansprüche, dıe mıt einleuchten-
den Argumenten 1mM Namen der Gerechtigkeit geltend gemacht werden, gegene1ın-
ander abzuwägen und außerhalb der posıtıven esetze überhaupt eindeutige
Krıterien für die Bestimmung des Gerechten tinden. Welche Veränderungen
haben den Gerechtigkeitsbegriff vieldeutig werden lassen?

Veränderungen sınd eingetreten sowohl 1mM tatsächlichen Auftfbau der Gesell-
schaft als auch 1in der theoretischen Reflexion ber S$1e Schlagwortartig Alßt sıch
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dieser Wandel kennzeichnen als der Übergang VO  e eıner statıschen eıner
dynamıschen Gesellschaft.

Damıt hat sıch aber dıe Fragestellung grundlegend verschoben: Die ZEsAMTE
abendländische Geschichte hındurch bedeutete „Gerechtigkeit“ die sıttlıche Hal-
tung eınes einzelnen, die ıh geneı1gt macht, das Recht des anderen achten der
jedem das Seıne geben. Es Zing also das richtige Verhalten der Menschen
innerhalb eıner gegebenen Gesellschaftsordnung, wobej den einzelnen Je ach
ihrer Stellung verschiedene Rechte und Pflichten zukamen. Die moderne Gerech-
tigkeitsproblematik betritfft die Gesellschaftsordnung selbst: Nach welchen Grund-
satzen mu{(ß eıne Gesellschaft aufgebaut un geordnet se1ın, als gerecht gelten
können? Von dieser umftassenderen soz1alethıschen Fragestellung hängt selbstver-
ständlıch ann auch das richtige, gerechte Verhalten der einzelnen Menschen 1m
iındıyıdualethischen Sınn aAb Das Wort „Gerechtigkeıit“ wiırd also iın der heutigen
Fragestellung ın erster Lınıe verwendet für die Beschreibung eınes gesellschaftlı-
chen 7Zustands un erst ın zweıter Lınıe 70R Kennzeichnung eıner sıttlıchen
T’ugend.

Indem dıe Enzyklıka „Rerum novarum“ sıch mMı1t der Arbeiterfrage beschäftigte,
N WAÄRS sıch dıe Kırche ZU ersten Mal offiziell mıt dieser soz1ıalethischen
Fragestellung auseinander. Vielleicht WAar dabe1 Papst Leo 111 sıch S4700 nıcht voll
bewulßt, W1€e sehr damıt Neuland betrat un die Morallehre der Kırche
ausweıtete und veränderte. Pflegen doch kiırchliche Dokumente selbst ann aut die
bleibende Geltung der tradıtionellen Lehre hinzuweısen, WwWwenn diese Lr
delten Zeıtbedingungen geändert werden Mu So enthält auch dieses Dokument
eıne Reihe VO  ; ausdrücklichen Warnungen VOTL Neuerungen un Mahnun-
SCH ZU Festhalten der Lehre der Tradıtion. Tatsächlich eröffnete aber diese
Enzyklıka, iın der der apst eiıne Antwort auf drängende Zeıtiragen geben
versuchte, eıne CcE Epoche der kırchlichen Lehrverkündigung, nämlıich dıe
Begründung eıner katholischen Sozıiallehre. Die Kırche begann damıt schrittweise
abzurücken VO eıner Gerechtigkeitsauffassung, dıe ıhre Lehre durch Jahrhun-
derte bestimmt hatte, un!: in den Kategorien eıner modernen Welt denken. Dıie
CUute Enzyklıka „Laborem exercens“ VO Papst Johannes Paul 18 stellt NUur den
vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklung dar Wıe kam es dazu, un worın lıegen
dıe wesentlichen Unterschiede?

Statisch verstandene Gerechtigkeıit: Besitzstandsgerechtigkeit
Der arıstotelische Begriff der Gerechtigkeıt, WI1e auch 1n die katholische

Naturrechtslehre seınen Eıngang tand, ordert zunaächst recht einleuchtend und
eindeutig, da{fß jedem das Seıne gegeben werden solle Wodurch wırd aber dieses
„Seine“ bestimmt, das die Grundlage des „Gerechten“ bıldet? Bıs iın dıe Jüngste
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Zeıt wurde der einzelne „ VOoHN Natur“.: durch Geburt, Glied eıner Bevölke-
rungsschicht, Berutsgruppe Zuntt) der Klasse mıt recht eindeutig umschriebenen
gesellschaftlichen Rechten und Pflichten. Nur in Ausnahmeftällen WAar cs möglıch,
diesen „Stand“ wechseln un in eıine höhere gesellschaftliche Stellung aufzustei-
sCcH (Priester- und Ordensstand boten iın der katholischen Kırche die Chance
eiınem solchen gesellschaftlichen Aufstieg.) Be]l aller philosophischen Reflexion
ber Verteilungsgerechtigkeit wurde diese gesellschaftlıche Ordnung als „natur-
Heh“ selbstverständlich vorgegeben, angesehen und nıcht iın Frage gestellt, Ja

als eı] des göttlıchen Schöpfungsplans verstanden. In einer statıschen, ach
Ständen geschichteten Gesellschaft Wr CS daher möglıch, verhältnismäßig eindeu-
t1g testzustellen, W as jedem als das „Seine“ zukam.

Die iınhaltliche Eindeutigkeıit des Gerechtigkeitsbegriffs kam also daher, da{fß
INan vieles ın den Begritf der „Natur des Menschen“ hıneinnahm, W as tatsächlich
11UT!T den Gegebenheiten der standısch gegliederten Gesellschaft entsprach. Der
verstandene Begriff VO  D) „Gerechtigkeit“ W ar ausgerichtet auf die Auftrechterhal-
L(ung der gegebenen „natürlıchen“ Ordnung der Gesellschatft. Man könnte VO

«5„konservatıver Gerechtigkeit der „Besitzstandsgerechtigkeit“ sprechen, weıl
S1Ee iınhaltlıch bestimmt wiırd VO  , Stand un: Besıtz, die eıner in der Gesellschaft
erlangt hat, wobel - Besitz- nıcht eingeschränkt aut wiırtschaftliche Guüter
verstehen ISE. sondern auch immateriıelle Rechte, Ansehen, politischen Einflu(@
umgreıft.

Dieser Gerechtigkeitsbegriff wırd oftmals iın Verbindung gesehen ZU

scholastischen „Naturrecht“, Wenn LL1Lanl nämlıch die gegebene Gliederung der
Gesellschaftt als „natürlıch“ ansıeht un VO  , ıhr auUus argumentiert. Selbstverständ-
ıch 1St 1es eıne Verengung des Naturrechtsbegritffs, den dıe katholische Soz1ial-
lehre in den vVErganSsCHCN Jahrzehnten schon lange überwunden hat, der sıch aber
geschichtlich nahelegt, Wenn LL11Lan A4aUus der Tradıtion argumentiert. Dıies INAas eın
Grund datür se1n, Papst Johannes Paul I1 das Wort „Naturrecht“
vermeıden pflegt. Übrigens sınd Jurısten geneı1gt, der Rechtssicherheit wıllen
vorwıegend 1mM begrifflichen Rahmen der „Besitzstandsgerechtigkeit“ denken.

Lıberal verstandene Gerechtigkeit: Leistungsgerechtigkeit
Dıie Schichtung der Gesellschaft ach Ständen geriet ın Bewegung, als sıch 1MmM

Zug der ındustriellen Revolution die Produktionsbedingungen aınderten. Dıie
Züntfte lösten sıch allmählich auf, und damıt wurden Löhne un Preise durch das
Gesetz VO  5 Angebot und Nachfrage auft dem Markt und nıcht mehr durch
Gewerbeordnungen ach dem Mafistah der Standesgerechtigkeit geregelt. In der
Soz1ialphilosophie des Wıirtschaftsliberalismus rar dıe Stelle der statiıschen eıne
dynamısch verstandene „natürlıche Ordnung“ der Gesellschaft, namlıch die
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Vorstellung VO  e der Harmonie der FEinzelinteressen durch das (jesetz des Wettbe-
werbs: Wenn 1883  e’ NUr dem einzelnen die Möglıchkeıt 1Dt, hne staatlıche
Behinderung seınen eigenen wohlverstandenen Eıgennutz verfolgen, tührt das
ach dieser Auffassung VO  eD) selbst Zzu allgemeinen Wohlstand. Das Wort
„Gerechtigkeıit“ wırd annn 1Ur och eingeschränkt verstanden 1mM Zusammenhang
iındividuellen Verhaltens, daflß 1114l also beispielsweise eiınen anderen nıcht durch
Gewalt der Täuschung unterdrücken dart

Trotzdem liegt dem Gesellschaftsganzen das Leıitbild eıner ıdealen „rechten“
Ordnung zugrunde. Nur wırd dıe diesem Leitbild entsprechende „Gerechtigkeit“
jetzt als „Leistungsgerechtigkeıit“ verstanden: Nıcht dıe Zugehörıigkeıt eınem
Geburtsstand der überkommene Privilegien umschreiben das, worauft eıner als
das „Seine“ eınen Anspruch erheben kann, sondern dıe persönlıche Leistung
bestimmt die Stellung des einzelnen 1n der Gesellschaft un damıt seıne Rechte un
Pflichten. ıne quası-theologische Rechttertigung dafür 21bt dam Smith durch
das Bıld VO der „unsıchtbaren Hand“ Ahnlich WwW1e Csott den Lauft der (Gestirne
durch die esetze der Gravıtation lenkt, halt dıe rechte Ordnung der
Gesellschaft durch dıe esetze des FEıgennutzes 1m Wettbewerb aufrecht.

Soz1al verstandene Gerechtigkeıt: Chancen- un!: Bedürfnisgerechtigkeit
Dıie Freisetzung des Erwerbsstrebens M1t den technıschen

Möglıichkeiten der Maschinenproduktion un der zunehmenden Arbeıitsteilung
ührten Z W ar eınem ftrüher unvorstellbaren wiırtschaftlichen Autfschwung, 1aber
nıcht AB erhofften gröfßten Glück der größten Zahl: sondern Z Verelendung
SaNzZCI Klassen der Bevölkerung. Die VO  e den Fesseln der alten Gesellschaft
beftfreiten untferen Bevölkerungsschichten gerieten ın eıne drückendere
wirtschaftliche Abhängigkeıt. Mıt dieser Arbeıiterfrage, auf die die Enzyklika
„Rerum novarum “ eıne Antwort geben versuchte, stellte sıch aber 7A8

ersten Mal ın der abendländischen Geschichte die „soz1ale Frage  “ der SCHAUCT: die
rage eıner „sozlılalen Gerechtigkeıit“, eınes gerechten Gesellschaftsautbaus,
diıe allen Schichten und Klassen den ıhnen zukommenden Anteıl gesellschaftlı-
chen Leben sıchert.

Bekannt sınd dıe Theorien VO  - VKarl Marx ZUT: Gesellschafttsanalyse, die
ıhres prophetischen Charakters, der Schärte ıhrer Kritik, ihrer vielen
Dunkelheiten un hıstoriıschen Schwächen, auch heute och eınen grofßen Einflußß
ausuüben. arl Marx glaubte, die großen Gesetzmäßigkeiten der geschichtlichen
Entwicklung entsprechend seıner Philosophie des Diıalektischen Materıialismus
un: des Hıstorischen Materı1alısmus durchschaut haben Dıie Gesellschaftsent-
wicklung 1Sst also determiınıert Von diesen oroßen, langfrıistig wırkenden Kräften.
Deshalb kommt der Begriff der „Gerechtigkeit“ be1 ıhm aum der L1UTr 1n negatıv
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wertender Oorm VOr Seıin Verdienst besteht aber VOT allem darın, autf die
makroökonomisch un makrosoziologisch wirkenden Krätte der Gesellschaft
aufmerksam gemacht haben, VO denen Klassen ın Elend un Verderben
gesturzt werden können. uch WwWenn INnan seine Antworten heute als unzureichend
und 1m Ansatz talsch ablehnen mufß, haben dıe VO ıhm aufgewortenen Fragen
doch das Denken der etzten hundert Jahre wesentlich beeintlußt.

Wer nıcht die Dialektik des Hıstorischen Materialismus glaubt, sondern die
gesellschaftliche Ordnung soziologıisch als das Ergebnis des kollektiven Bewußt-
se1ns der Menschen VO  e Gerechtigkeit un damıt beeinftlußbar un veränderlich
ansıeht, dem stellt sıch als das Zentralproblem der Gerechtigkeit ın unserer Zeıt dıe
rage, Ww1e „soz1ale Gerechtigkeıt“ gewährleistet werden kann, möglichst
gleiche gesellschaftliche Lebenschancen tür alle Menschen, eıne Gesellschaftsord-
NUung, die keıine Gruppen VO  ® vornhereın benachteıiligt. Das aber 1st dıe
Fragestellung der katholischen Sozıallehre, w1e S1e muıt „Rerum novaruım“ begon-
nen hat uch WeTr allen Formen des Marxısmus abgeneıgt 1st, annn nıcht
bestreıiten, dafß jede bestehende gesellschaftlıche un: wirtschaftliche Ordnung auftf
vielen Zutälligkeiten beruht, die hne normatıven Rechtfertigungsgrund dıe eınen
begünstigen, die anderen benachteiligen. Solche „strukturelle Ungerechtigkeiten“
können EexFTreMe Formen annehmen, dıe 1mM natıonalen Bereich ZUr Unterdrückung
ganNzCcr Klassen be] tormaler Gleichheit VOT dem (zesetz 1m internationalen
Bereich ZUT Ausbeutung ganzcr Völker durch andere Völker führen.

Man ann dieses Gerechtigkeitsproblem nıcht dadurch abtun, da{fß INan sıch
darauf beruft, da{fß „Gerechtigkeit“ VO tradıtionellen Wortsınn her vernünftiger-
welse 1Ur VO  3 dem Verhalten eınes Menschen eınem anderen ausgesagt werden
könne, also 1m Sınn der reinen Tauschgerechtigkeit, un!: nıcht VO  . eıner Gesell-
schaftsordnung, dıe als solche eıner moralischen Zurechnung AI nıcht tahıg se1l
Dıiese Auffassung wurde och Jüngstens VO Nobelpreisträger für Wıirtschaftswis-
senschaften Friedrich August VON Hayek VerIFeFeN versucht‘. Der staatliche un
gesellschaftliche Rahmen, ınnerhalb dessen der Tausch sıch abspielt, 1St nämlıch
keıine natürlıche Gegebenheıt, sondern eıne VO den Menschen selbst mitgestaltete
Voraussetzung, die der anders aussehen annn un VO  e der CS abhängt, W as als
„gleich“ 1m Austausch gelten annn

In diesem Sınn hat Papst Johannes Paul I8 den Begritt des „iIndırekten
Arbeitgebers“ epragt, VO  } dem mehr och als VO individuellen Arbeitgeber das
Schicksal der arbeiıtenden Menschen abhängt. Er verweıst damıt auf eın Geflecht
VO Bedingungen, die das Verhalten des direkten Arbeitgebers beeinflussen, also
Personen W1e€e auch Institutionen verschiıedener Art, „kollektive Arbeıtsverträge
und Verhaltensprinzıpien, die VO diesen Personen un Instıtutionen testgelegt
sınd un das o7z10ökonomische System estiımmen der sıch aus ıhm
ergeben“®. Mıt diesem 1InweIls knüpft der Papst die Analysen VO arl Marx
d demzufolge auch dıe Kapıtalısten Gefangene des wırtschatftlichen 5Systems sınd,
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überwindet 1aber zugleich den determiniıstischen Ansatz der marzxıstischen Gesell-
schaftsanalyse durch den Hınweıs, da{fß auch dieses 5System gegenseıtıger Abhän-
gigkeiten sıch nıcht eintach VO selber ergibt, sondern VO Menschen gestaltet 1St;
verändert werden annn und damıt der gemeınsamen menschlichen Verantwortung
unterliegt. Die soz1alen Ordnungsstrukturen selbst sınd deshalb ach Krıiterien der
Gerechtigkeıt beurteılen, WwWI1e S1e nämli:ch die Lebenschancen der Menschen
beeinflussen.

Festzuhalten bleibt aber dıe VO  e) Marx herausgearbeitete Eınsıcht, da{fß die
inhaltlıche Bestimmung dessen, W 25 1ın eıner Gesellschaft als „gerecht‘ oilt,
abhängt VO soziologıschen Autfbau dieser Gesellschatt, iınsbesondere VO den
wirtschaftlichen Produktionsbedingungen. Rıchtig 1St auch der 1InweIıls aut die
bestehenden Konflikte 7zwiıischen verschıedenen Gruppen und Klassen der Gesell-
schaft, die VO eıner harmoniısierenden Gerechtigkeitsautfassung oftmals verdeckt
wurden. Unannehmbar 1St jedoch die durch den philosophischen Ansatz des
Dialektischen Materı1j1aliısmus bedingte ausschliefßlich ökonomische Sıcht, der
zufolge das gesellschaftliche Bewußlßtsein L1LUT als StIreNg determinıerte Funktion der
materiellen Lebensgrundlage erscheınt. Vielmehr VEIINAS die menschliche Ver-
nuntft das hat das Werk VO  o arl Marx un seine geschichtliche Wirkung gerade
gezeıgt solche Zusammenhänge durchschauen und dıe Entwicklung durch
Bewußtseinsbildung un gezielte polıtische Ma{finahmen 1ın eıne vewünschte
Rıchtung lenken. Insotern könnte INan VO  } eıner dialektischen Selbstauthebung
des Dialektischen Materı1alısmus sprechen.

Der VO  , Marx stark hervorgehobene Gegensatz VO  e Kapıtal und Arbeit hat
sich dabe] als eın bloßer Anwendungstfall eıner allgemeineren Problematik der
Gerechtigkeıit herausgestellt, da{fß naämlıich 1ın eıner dynamischen Gesellschaft jene
Gruppen tendenzıell benachteıilıgt werden drohen, die sıch nıcht machtmäßıg
ZUr Geltung bringen vermogen. Der Gedanke des Klassenkampfes, der
organısıerten kämpterischen Auseinandersetzung ZUr Verteidigung berechtigter
Interessen, hat 1n der Zwischenzeıt eıne Ausweıtung erfahren VO ursprünglıchen
Gegensatz zwischen Kapital un Arbeıit aut dıe verschıedensten gesellschaftlichen
Kontlikte. Nıcht 1Ur dıe iın den Gewerkschaften organısıerten Arbeitnehmer,
sondern auch Bauern un Arzte, Studenten und Frauen, iındustrieller Miıttelstand
un Beamte suchen sıch durch organisatorıschen Zusammenschlufß un Druck auf
die öftentliche Meınung „ungerechte“ Benachteiligung wehren. Die
Strategıen reichen dabe] VO Bewußstseinsbildung ber dıe gemeınsame Lage,
Bildung VO  ) Interessenvertretungen, Weckung der öftfentlichen Aufmerksamkeit
(Demonstrationen), Verweıigerung VO Zusammenarbeıit un passıyvem Wıder-
stand (Streik), aktiıver un bewulßfiter Verletzung bestehender esetze bıs hın ZUTr

Anwendung VO Gewalt.
Di1e Vieldeutigkeit des Gerechtigkeitsbegritffs ft sıch also L1LUTr überwinden,

WenNnn INnNan angıbt, welche Art VO Gleıichheıit hergestellt werden soall Tatsächlich
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werden die Menschen ungleich geboren, sınd MIt ungleichen Anlagen und
Fähigkeiten ausgestattel, durchlauten eıne ungleiche Erziehung un Ausbildung,
treten eın ungleiches Erbe gehen ungleiche gesellschaftliche Verbindungen e1ın,
entwickeln ungleiche Bedürfnisse un: Lebensziele. Bedeutet „Gerechtigkeit“, da{ß
INan „dem, der 1e] leistet, auch 1e] schuldet, der umgekehrt, da{fß 1I1an VO  m} em,
der 1e] eısten kann, auch 1e] ordert«9?

„Sozıale Gerechtigkeıit“ ann nıcht „Jedem das Gleiche“ bedeuten, also nıcht
völlıge Gleichheit der Lebenssituationen, der Ergebnisse des gesellschaftlichen
Verteilungsprozesses. Schon der Versuch, eıne solche Ergebnisgleichheit iınhaltlıch

definıeren, 1St be] der Verschiedenheıit der Menschen 7A8 Scheitern verurteılt,
und och wenıger ßt sıch eın vertretbarer Weg tinden, eıne solche Gleıichheıit, WI1e€e
ımmer auch definiert, herbeizuführen. Außerdem würde eıne solche Gleichheit
insotern wıeder die Gerechtigkeit verstoßen, als alle Anstrengungen eınes
einzelnen, eıne für die Gesellschaft wertvolle Leıistung erbringen, VO dieser
keine Anerkennung tinden wüuürden un damıt der Anreız solchen Leistungen
wegftiele.

„Sozıale Gerechtigkeıit“ annn also bestentalls Gleichheıt der Ausgangschancen
bedeuten, der Startbedingungen, denen der einzelne die Möglichkeıit erhält,
durch eıgene Leistung 1mM Leben voranzukommen un Jjene gesellschaftliche
Stellung erreichen, dıe sıch unscht und dıe seınen Fähigkeıten entspricht.
ber auch eıne solche volle Chancengleichheit 1St nıcht verwirklichen angesichts
der großen Verschiedenheiten der Ausgangslagen un Fähigkeıiten, der Unschärte
der Bewertungskriterien, der Schwierigkeıten be1 der praktıschen Durchführung
eiıner Umverteıilung.

So wırd der Versuch, „sOz1ale Gerechtigkeıt“ herzustellen, sıch beschränken
mussen auf den Abbau Zanz bestimmter, VOT allem Chancenungleichhei-
CCH durch die Gruppen un Klassen VO  m vornhereın VO Zugang
wichtigen Lebensgütern abgeschnitten werden. Was als derartıg korrigierende
Ungleichheit nzusehen 1St un mıt welchen Ma{fißnahmen eıne solche Korrektur
erfolgen soll,; darüber mufß eın polıtıscher Konsens erzielt werden. „Sozıale
Gerechtigkeit“ 1st also dieser Rücksicht als „Chancengerechtigkeit“
verstehen eın notwendigerweıse unscharter Begritf.

Dieser Deftini:tionsversuch VO „sozıaler Gerechtigkeıit“ knüpit och ımmer
die Leistungsgerechtigkeit d. für die dıe faıren Voraussetzungen schaftfen 311
Man ann aber auch VO den Bedürfnissen der Menschen ausgehen und „soz1ale
Gerechtigkeit“ bestimmen als gleichen Anspruch aller autf eıne Grundausstattung
mıt bestimmten materiellen un!: ımmateriellen Gütern, deren jeder für eın
menschenwürdıges Daseın bedarftf. In uNseTEeN Jahrhundert hat sıch immer stärker
das Bewulßfsitsein durchgesetzt, da{fß keine gesellschaftlıche Ordnung als gerecht
angesehen werden kann, die nıcht allen Büurgern die Befriedigung iıhrer Grundbe-
dürfnısse gewährt und ermöglıcht. In vielen Industriestaaten 1St AaUsSs der soz1ı1alen
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Fürsorge eın Rechtsanspruch auf Sozıalhilfe 1m Bedürtnistall geworden.
„Sozıale Gerechtigkeıit“ wiırd also zunehmend als „Beddärfnisgerechtigkeit“ Ver-

standen: Die Gesellschaft sıchert allen dıe Erfüllung bestimmter, als grundlegend
anerkannter Bedürtnisse.

Die verschiedenen Gerechtigkeitsauffassungen 1m Kontliıkt

Vielleicht 1St nunmehr deutlich geworden, der zunächst eindeutig
erscheinende Begriff der „Gerechtigkeit“, verstanden als „Jjedem das Seine“, ın der
heutigen Diskussion VO  } den verschiedensten gegenläufigen Tendenzen iın
Anspruch werden annn Je ach der Interpretation des „Seinen“ ichert

sıch auf in „Besitzstandsgerechtigkeit“, „Leistungsgerechtigkeit“ un „SOoz1ale
Gerechtigkeit“, die wıederum verschieden als „Chancengerechtigkeit“ der
„Bedürfnisgerechtigkeıit“ verstanden werden ann Jede der gCeNANNTLEN Interpre-
tatıonen AlßSt sıch mı1t Argumenten begründen, führt aber eınem jeweıls
anderen Ergebnıis. Dies oilt grundsätzlich un: nıcht 1Ur der ımmer och
hınzutretenden Abgrenzungsschwierigkeiten. Es mMu daher Z Abschluß och
der Versuch nte  me  3} werden, dıe daraus sıch ergebenden Konflikte
schärter herauszuarbeıten un: die Bedeutung der einzelnen Interpretationen

gewichten.
Was jer Besitzstandsgerechtigkeit ZENANNTL wurde sıchert jedem das Seiıne 1m

Sınn der erworbenen Posıtion in der Gesellschatt. Ö1e 1St umschrieben durch die
Rechte, die eıner aufgrund Ööffentlich anerkannter Regeln, ftrüherer Leıistungen,
gewährter Ansprüche un Privilegien geltend machen kann, un hangt nıcht ab
VO  5 seınem jetzıgen Verhalten der persönlichen Eıgenschaltten.

Ihre bleibende Bedeutung liegt darın, da{fß S1€e eıne verliäßliche Ordnung der
Rechtssicherheit garantıert, weıl dıe Gesellschaft auf klare, überschaubare un:
allgemeın anerkannte Regeln angewıesen 1St, damıt die einzelnen 1ın iıhren 1WAar-
tLungen nıcht enttäuscht werden. Solche Regeln, die 1m allgemeinen dem überkom-
D} eingespielten Gerechtigkeitsbewulßfßstsein entsprechen, bietet das geltende
posıtıve (jesetz. Mag 6S nıcht allen Forderungen eıner ıdealen Gerechtigkeit
genugen, hat CS doch 1m Normaltall der Rechtssicherheit wiıllen den Vorrang
VOTL allen anderen Überlegungen iın der Entscheidung VO Streıitfällen. Was ımmer

normatıven Argumenten ZUgUNSIiEN VO  ) mehr Leistungsgerechtigkeit der mehr
sozıaler Gerechtigkeıt vorgebracht werden kann, MUu schliefßlich seınen Ausdruck
finden 1m geltenden (Gesetz un: iın diesem Sınn Besiıtzstandsgerechtigkeit werden.
Andererseits muf{fß jeder, der eınen erworbenen rechtlichen Besıitzstand mıt och

Argumenten aNZUiLasSten versucht, mıt dem erbitterten Wıderstand der
Betroffenen 1mM Namen der „Gerechtigkeit“ rechnen. Eınmal gewährte Rechte
lassen sıch 1Ur schwer zurücknehmen. Die gegenwärtıige gesellschaftspolitische
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Sıtuation in der Bundesrepublik, da be] leeren Kassen ötffentliche Leistungen
eingeschränkt werden mussen, bjetet eın lehrreiches Beispiel für die dabei auttre-
tenden soz1alen Spannungen.

Das Prinzıp der Leistungsgerechtigkeit wırd VOT allem 1m Namen der Freiheit
der iındiyiduellen Lebensgestaltung un der Selbstverantwortung der Bürger
verteidigt. Persönliche Tüchtigkeit rechtfertigt in 1e] stärkerem Ma{l eıne höhere
gesellschaftlıche Posıtion als überkommene der ererbte Rechtsansprüche.

Wıiırtschafttswissenschattler argumentıeren VOTL allem mıiıt der Anreıztunktion der
Leistungsgerechtigkeıt: Eıne autf dem Leistungsprinzıp aufgebaute Gesellschaft
nımmt den indıyıduellen Ego1smus der einzelnen iın Dıienst, ber den Markt mıt
eiınem Mındestmaliß staatlıcher Regelung eın Höchstmafß Effizienz und
Flex1bilität erreichen.

Andererseıts tendiert das Leistungsprinzıp aus sıch heraus dazu, die bestehenden
Ungleichheiten in eıner Gesellschaft och vergrößern. W as als persönliche
Leistung erscheıint, 1St otftmals HALT das Ergebnis eıner vorteılhafteren Ausgangslage
un gesellschafttlichen Machtstellung. Außerdem wiırkt dıe Leistungsgerechtigkeit
eher trennend, nıcht verbindend, weıl sS1e den einzelnen ZAON Rıivalen des anderen
macht. Jeder iındıyvyıduelle Aufstieg, durch den eıner seıne gesellschaftliche Stellung
verbessert, bedeutet für den anderen eıne zumındest relative Verschlechterung
seiner Lage Der Wettbewerb dıie grundsätzlıch knappen oberen Posiıtionen
ann eiınem egoistischen Kampft aller alle führen und menschliche Werte
W1€e Solıdarıtät, Gemeinschaftsgeborgenheıt, Existenzsicherheit zerstoren. Nıcht
mehr die sachliche Leıistung, sondern die Selbstbehauptung gegenüber dem
Mıtbewerber ann ann entscheidend das Handeln bestimmen un Kräfte VO  } der
eigentlich leistenden Aufgabe abziehen.

Zahlreiche Fehlentwicklungen dieser Art sınd unuüubersehbar un: wurden in
Jüngster Zeıt dem Stichwort „Krıtik der Leistungsgesellschatt“ diskutiert:
In der Wıiırtschaft etwa manche Formen des Verdrängungswettbewerbs un der
Werbung, 1m polıtischen Leben ZEWISSE Auswüchse des Wahlkamptes be]l knappen
Mehrheıitsverhältnissen, 1m Bildungssystem das Lernen L11UTr für den Notendurch-
schnıtt 1m Hınblick auf die knappen Studıienplätze. iıne reiın auf dem individuellen
Leistungsstreben und den Marktgesetzen des Wettbewerbs aufgebaute Gesell-
schaft 1sSt eıne zutiefst ınhumane Gesellschaft.

Demgegenüber tıragen beide Formen der sozıalen Gerechtigkeit der Natur des
Menschen als eınes Gemeinschaftswesens Rechnung. Auf Grund der wesensmäfßig
gleichen Würde aller Menschen und ıhrer soz1ıalen Verbundenheit verlangt dıe
soz1ıale Gerechtigkeıt eıne ZEWI1SSE Gleichheıit der Lebensbedingungen aller
jedenfalls insotern, als diese VO gesellschaftlich-institutionellen Regelungen ab-
hängen.

Negatıv Oordert die Chancengerechtigkeit zunächst den Abbau VO rechtlichen
un soz1ıalen Diskriminierungen, von nıcht sachlich begründeten Zugangsbe-
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schränkungen gesellschaftliıchen Stellungen. In diesem Sınn verbietet Artıikel
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Natıonen“ jede
Diskriminierung ach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
der sonstiger Überzeugung, natıonaler der so7z1aler Herkunft, ach Eıgentum,
Geburt der sonstigen Umständen. Bej allen Abgrenzungsschwierigkeiten, W 4S als
„Diskriminierung“ der W as als sachlich begründete Unterscheidung 1mM einzelnen
anzusehen ist; verdıent diese Forderung doch uneingeschränkte Unterstützung
un Verwirklichung.

Eıne reale Chancengerechtigkeıt i1st aber durch die rein ormale Autfhebung
rechtlicher Schranken och nıcht gewährleistet. Zusätzliche Hılten sınd ertorder-
lıch, damit bestimmte Bevölkerungsgruppen dıe ıhnen rechtlich eröffneten Mög-
lichkeiten auch tatsächlich wahrnehmen können. Solche zusätzlichen Hılten,
besonders wWwenn S1Ce mıt finanziellen Aufwendungen verbunden sınd, mussen 1aber
ımmer 1ın der eınen der anderen Weıse VO der Gesellschaft aufgebracht werden.
Jede gesellschaftliche Veränderung ZUugunsten Benachteiligter oreıft 1ın den gegebe-
NCn Besitzstand e1n, bedeutet eıne Umverteilung gesellschaftlicher Posıitionen. In
eıner Gesellschaft wirtschaftlichen Wachstums bleibt 1es insotern oftmals unbe-
merkt, als die Umverteilung ber den 7Zuwachs erfolgt un die absoluten Besitz-
stande erhalten bleiben können, dıe höheren Gesellschaftsschichten also 1UTr relatıv
schlechter gestellt werden. Die Chancengerechtigkeit wırd ann weniıger auft
Kosten der Besitzstandsgerechtigkeit als vielmehr der Leistungsgerechtigkeit
verwirklıicht. Dıies annn aber den allgemeınen Leistungswillen beeinträchtigen,
weıl der Anreız verschwindet, sıch eın höheres, aber auch miıt höheren soz1alen
Lasten verbundenes FEinkommen bemühen. Damıt sinkt aber dıe Effizienz des
gesellschaftlichen Gesamtsystems, un 65 bleibt insgesamt für alle weniıger
verteılen. Zwiıschen wirtschaftlicher Etffizienz un soz1ıaler Gleichheit besteht
wenıgstens partıell eın Spannungsverhältnis””. So steht die Gesellschattspolitik
oftmals VOT der Alternatıive, ob sS1e den „Kuchen“ wiırtschaftlichen Wohlstands
allgemeın wachsen lassen der „gerechter”, gleichmäßiger, verteılen ll

Aufßerdem entstehen bel jeder soz1alen Umverteilung „Sickerverluste“ durch
den C AU ertorderlichen öffentlichen Verwaltungsapparat. Berechtigte un zuLl
gemeıinte Hılfen ZUZUNSIEN einzelner benachteıiligter Gruppen können auch VO  }

anderen ın Anspruch4 werden, für die S1e eigentlich nıcht gedacht
eıtere Gruppen Ühnliıchen Umständen erheben annn 1m Namen der

Gerechtigkeit Anspruch aut Gleichbehandlung, un: schliefßlich wiıird das SESAMLE
5System so71alen Chancenausgleichs völlig undurchschaubar.

Ahnliche Schwierigkeiten ErGELGN och verstärkt be] dem Versuch auf, soz1ıale
Gerechtigkeit 1mM Sınn VO Bedürfnisgerechtigkeit verwirklichen. Aus der
gleichen Menschenwürde aller un der Soz1ialnatur des Menschen äßt sıch ZW ATr die
Forderung ableıten, da{fß 1ın eiıner Gesellschaft die dringlichsten Bedürfnisse
erster Stelle befriedigt werden sollten. Demzufolge sınd dıe knappen CGsuter
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verteılen, da{fß jedem wenıgstens das Existenzminimum gewährt wırd In gewıssen
Notsıtuationen, etwa in Krıiegszeıten, erfolgt deshalb beispielsweıse die Verteilung
der Nahrungsmittel ach dem Bedürfnisprinzıp (Lebensmittelkarten).
er Gedanke posıtıver „sozıaler Grundrechte“, eınes Anspruchs auf dıe

Ertüllung gewlsser Grundbedürfnisse, findet demzufolge 1ın Jüngster Zeıt ımmer
starkeren Anklang, gerade 1m Hınblick auf bestimmte Sıtuationen in den Entwick-
lungsländern. Als solche „natürlıchen Menschenrechte“ werden aufgeführt: Recht
auftf Arbeıt, Anspruch aut eıne Lebenshaltung, die Gesundheit und Wohlbefinden
des einzelnen un seıner Famiıulie gewährleistet einschliefßlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung, arztlicher Betreuung un: der notwendıgen Leistungen der sozıalen
Fürsorge, Recht aut Bıldung, auft Urlaub uUuSW

So einleuchtend diese Forderungen sınd, genugt CS doch nıcht, jedem
Menschen bestimmte Ansprüche als posıtıve soz1ale Menschenrechte 1 Namen
der Bedürfnisgerechtigkeıit zuzuerkennen, Wenn nıcht zugleich Wege angegeben
werden, Ww1e diese Ansprüche ertuüllt werden können. Auft welchem Weg lassen sıch

gerade 1n den Entwicklungsländern die ZUT Überwindung der Not erforderli-
chen (zuüter überhaupt FALT: Verfügung stellen? Die Frage 1sSt 1e] umftassend, als
da{fß S1e 1er weıter vertolgt werden könnte. Eıne Ordnung ınternationaler Gerech-
tigkeit steckt och ın ihren Anftängen, un wenıgstens mehr Chancengerechtigkeit
ware für die Entwicklungsländer schon eın oroßer Fortschritt.

ber auch in den Industrieländern stOößt der Versuch, jedem in gleicher Weıse
den Anspruch auf bestimmte CGuter der Rücksicht der Bedürfnisgerechtigkeıit

gewährleisten, aut erhebliche Durchführungsschwierigkeiten, sobald die
Ansprüche ber das absolute Existenzminiımum angehoben werden. Es 1St be1-
spielsweıse nıcht leicht, dıe mıßbräuchliche Inanspruchnahme eınes 5Systems
soz1ıaler Sıcherheit verhindern (etwa der Arbeitslosenversicherung der der
Lohnfortzahlung 1mM Krankheitsfall). Eın auf dem Bedürfnisprinzip aufgebautes
Verteilungssystem enthält wenı1g Anreıze, mıt den Miıtteln SDarsamı umzugehen,
die die Solidargemeinschaft ZULE Verfügung stellt. Es ann darum sehr kostspielig
hıs verschwenderisch und/oder sehr bürokratıisch werden (beispielsweise 1m
Gesundheıutswesen). Alles hängt davon ab, wıievıel Solıdarıtätsbewußltsein un:
sozıale Verantwortung VO  e den Ghliedern eıner Gesellschaft werden ann

7Zwischen den einzelnen Auftassungen VO Gerechtigkeıt, insbesondere Z7W1-
schen Leistungsgerechtigkeıt un: Bedürfnisgerechtigkeit, besteht also eın Span-
nungsverhältnıs, das sıch nıcht wıeder durch eıne glatte Formel Ca ach dem
Slogan „Freiheıit der Soz1i1alısmus” autlösen Aßt Vielleicht können diese Unter-
scheidungen eıne Hılfe Z AU bieten, die verschıedenen Posıtionen auch 1mM
Spektrum der polıtischen Parteıen SCHAUCT un dıe Argumente un
Gegenargumente besser gegeneinander abzuwägen. Es dürfte deutlich geworden
se1n, dafß in dıe ınhaltlıche Bestimmung dessen, W as in eıner geschichtlichen
Sıtuation als „gerecht“ gelten kann, ZW alr eiınerseıts grundsätzliche Auftfassungen
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VO Menschen hereinspielen, Ww1e INan sıch namlıich das Verhältnis zwıischen seıner
Individual- un Soz1ialnatur denkt, andererseits aber auch viele konkrete un
geschichtlich wandelbare Umstände berücksichtigen sınd, ber die CS berech-
tigte Meıinungsverschiedenheiten geben annn

Sozıale Gerechtigkeıit heute

Im Rückblick autf die x10 Jahre selt „Rerum novarum“ drängt sıch eıne Einsicht
auf: Die Kırche selbst 1St auf dem Weg un VEIINAS der Führung des ıhr
verheifßenen Heılıgen eıstes auf CHE Fragen CHeE AÄAntworten finden. SO darf
6S nıcht verwundern, da{fß in der Enzyklıka „Rerum novarum“ selbst „Gerechtig-
eıt  CC och vorwıegend 1im Sınn der ach Ständen geschichteten Gesellschaft
verstanden wurde!!. Wesentlicher als viele Eınzelaussagen 1st dıe Tatsache, da{fß das
Lehramt überhaupt ZUT Arbeıiterfrage das Wort ergritfen un: sıch damıt für mehr
soz1ıale Gerechtigkeıit eingesetzt hat Damals bedeutete 1€es eıne Absage Jjene
Kreıise auch iınnerhalb des Katholizismus, die in der katholischen Sozlalbewegung
1Ur eın Sympathıisıeren muıt „lınken“ Gesellschaftsveränderern sahen, die eıner
Ordnung der Vergangenheıit nachtrauerten un: die den Auftrag der Kırche auftf das
„rein Religiöse“ un sozial-karıtative Hıltsmaßnahmen einschränken wollten.
Demgegenüber fühlte sıch dıe Kırche azu aufgerufen, zunächst ihren eigenen
Gläubigen, ann darüber hınaus allen Menschen Wıllens Leıitliniıen die
Hand geben, WwW1e S1e 1n ıhrem Handeln eıner gerechteren un der Würde des
Menschen entsprechenderen soz1ıalen Ordnung beitragen un damıt ıhre christlıi-
che Verantwortung wahrnehmen können.

Dieses Bewufttsein VO  eD) der so7z1alen un poliıtischen Dıiımension des Sendungs-
auftrags der Kırche 1St selit „Rerum novarum“ immer mehr vewachsen. Dies
bedeutet keine unberechtigte Einmischung 1n die Politik: Die Kırche verfolgt damıt
keıine Eıgeninteressen, etwa dem kırchlichen Amt eınen Einflufß auf das polıtische
Tagesgeschehen sıchern, Züngleın der aage polıtischer Kontlikte spielen
der kırchenfreundliche Parteıen unterstutzen. uch dıe Wahrnehmung VO  ea}

institutionellen Eıgeninteressen annn ZW ar für dıe Kırche legıtim se1n, S1e liegt aber
auf eiınem anderen Feld Der Eınsatz für soz1ıale Gerechtigkeıt, dıe Durchdringung
der sozıalen Strukturen mıt dem Geılst des Evangeliums un: damıt auch eın Beıtrag
ZUr Überwindung der soz1alen Gegensatze gehören unabdıngbar zr eigentliıchen
Autftrag der Kırche. Um sıch dessen bewußt 711 werden, bedurfte Cr aber eıner
langen geistıgen Entwicklung, die auch VO vielen Gläubigen och nıcht Sanz
nachvollzogen 1St. So 1St CS nıcht verwunderlıch, da{ß auch Papst Johannes Paul I1
mıt seıner Enzyklika „Laborem exercens“ teilweiıse aut Wıderspruch stößt, WEn

1U  } als katholische Sozıallehre eıne Zielvorstellung gesellschaftlichen Lebens
vorlegt, dıe Salz VO arbeitenden Menschen her konzipiert 1St un 1mM Verhältnis
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VO  3 Kapital und Arbeıt eindeutıig den Vorrang der Arbeıt VOT dem Eıgentum und
Kapital betont. Die Entwicklungslinıe WCS VO  m, der Besitzstandsgerechtigkeıit und
hın ogrößerer soz1ialer Gerechtigkeit 1St aber unverkennbar un: beginnt mıt
„Rerum novarum“.

Zu dieser Entwicklung hat dıe katholische Sozialbewegung gerade 1in Deutsch-
and eınen entscheidenden Beıtrag VO her geleistet. Nıcht ımmer sınd ıhre
Forderungen und ıhr Verständnıis VO  } soz1ialer Gerechtigkeit auf volle Gegenliebe
be] der kırchlichen Hierarchie gestofßen. Man denke den Gewerkschaftsstreıit,
den Mitbestimmungsstreıt, manche och laufenden Auseinandersetzungen ber
eıne Theologıe der Befreiung. uch die Jüngste Enzyklıka Laborem exercens“
wırd schon wıeder VO den verschiedensten Rıchtungen innerhalb des Katholij7z7is-
IMUS in Anspruch24 [ )as 1st nıcht verwunderlich un sollte auch keinen
Anlafi dafür geben, die jeweıls andere Seıte in eiınem solchen Streit eıner tehlenden
kirchlichen Gesinnung verdächtigen. Einerseıts miıschen sıch 1n soz1alretforme-
rische ewegungen ottmals auch utopische un EXLLEeME FElemente e1n, dafß sıch
erst 1m Lauf der Zeıt zeıgen mufß, W 4S sıch als wirklichkeitsgerechte Soz1albewe-
sSuns bewährt. Andererseıts hat das Lehramt ottmals selbst ZUT Verwırrung
dadurch beigetragen, da{fß 65 CU«C Akzentsetzungen nıcht als solche kenntlich
gemacht, sondern vergangehc Aussagen 11UT umiınterpretiert hat So konnten sıch
Gläubige, die geist1g 1ın eıner vergangCechen eıt lebten un den Problemen der
Gegenwart auszuweıchen versuchten, ımmer och auf rühere kırchliche oku-

beruten mıt dem Anspruch, darın dıie unverbrüchliche Lehre der Kırche
niedergelegt tinden. ber auch dıe katholische Soziallehre aßt sıch richtig LLUT

verstehen, wenn INan ıhre geschichtliche Dımension mitberücksichtigt.
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Dieser Beitrag geht zurück auf einen Vortrag, den der Vertasser bei dem Festakt der Katholischen Arbeitnehmerbewe-
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Akademıe München gehalten hat

S40


